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ZUSTELLUNG: 16/02/1989

INKRAFTTRETEN: 16/02/1989; Inkrafttreten Datum der Zustellung

ENDE GUELTIGKEIT: 99/99/9999

UMSETZUNG: 16/02/1990; Spätestens Siehe Art 9
Artikel 9

 Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Massnahmen, um dieser Richtlinie spaetestens innerhalb von 12 Monaten nach ihrer Bekanntgabe (1) nachzukommen.

Vorschlag Kommission; KOM 88/0176 Endg. ABl. C 137/88 S. 12

Stellungnahme Europäisches Parlament; ABl. C 187/88 S. 142

Offizielle Sprache(n): Die Amtssprachen ; Norwegisch ; Isländisch

Adressat des Rechtsaktes: Die Mitgliedstaaten

Sachgebiet: Angleichung der Rechtsvorschriften ; Auskünfte und Nachprüfungen ; Eigene Mittel

Sachgebietskode gem. Fundstellennachweis: 01603000

EUROVOC Schlagwort: Bruttosozialprodukt ; BSP-bezogene Einnahmequelle ; Datenübermittlung

Rechtsgrundlage 388D0376-A08P2

Zitierte Rechtsakte (außer Rechtsgrundlage) 157E148-P2

Geänderte Rechtsakte 588PC0176......... ANNAHME.......

Nachfolgende Änderungen UBERNOMMEN-D.. 294A0103(71)......
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La indicación de las medidas nacionales de ejecución no presupone que dichas medidas sean completas ni conformes. La actualización de los datos relativos a estas medidas siempre se realiza a finales de mes.

DISPOSICIONES NACIONALES COMUNICADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS Y RELATIVAS A:

Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo de 13 de febrero de 1989 relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado

Materia: aproximación de las legislaciones ; información y verificación ; recursos propios

Código del Repertorio: 01603000

Bélgica: SIN REFERENCIA

Dinamarca: SIN REFERENCIA

Alemania: SIN REFERENCIA

Grecia: SIN REFERENCIA

España: SIN REFERENCIA

Francia: SIN REFERENCIA

Irlanda: SIN REFERENCIA

Italia: SIN REFERENCIA

Luxemburgo: SIN REFERENCIA

Países Bajos: SIN REFERENCIA

Austria: SIN REFERENCIA

Portugal: SIN REFERENCIA

Finlandia: SIN REFERENCIA

Suecia: 1. - Lag om den officiella statistiken, Svensk författningssamling (SFS) 1992:889

Reino Unido: SIN REFERENCIA

Wie ist bitte vor diesem Hintergrund dieses Übereinkommen zu sehen:

495A1127(02)

UEbereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags ueber die Europaeische Union ueber den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich

Amtsblatt nr. C 316 vom 27/11/1995 S. 0034 - 0047

Auszugsweise:

KAPITEL X VERANTWORTUNG UND HAFTUNG

Artikel 21

(1) Jeder Mitgliedstaat ist für die Richtigkeit und Aktualität sowie die Rechtmässigkeit der Daten verantwortlich, die er in das Zollinformationssystem eingegeben hat. Jeder Mitgliedstaat ist ferner für die Einhaltung von Artikel

5 des Straßburger Übereinkommens von 1981 verantwortlich.

(2) Jeder Mitgliedstaat haftet nach seinen eigenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahren für Schäden, die einer Person durch die Benutzung des Zollinformationssystems in dem betreffenden Mitgliedstaat entstehen. Dies gilt auch, wenn der Schaden von dem eingebenden Mitgliedstaat durch Eingabe unrichtiger oder im Widerspruch zu diesem Übereinkommen stehender Daten verursacht wurde.

(3) Handelt es sich bei dem Mitgliedstaat, gegen den Klage wegen unrichtiger Daten erhoben wird, nicht um den Mitgliedstaat, der die Daten eingegeben hat, so versuchen die betreffenden Mitgliedstaaten, sich gegebenenfalls auf den Anteil der als Entschädigung gezahlten Summe zu einigen, den der Mitgliedstaat, welcher die Daten eingegeben hat, dem anderen Mitgliedstaat zu erstatten hat. Die vereinbarten Summen werden auf Antrag erstattet.

Artikel 22

(1) Die Kosten in Verbindung mit dem Betrieb und der Benutzung des Zollinformationssystems durch die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet gehen zu Lasten des jeweiligen Mitgliedstaats.

(2) Die anderen Ausgaben, die durch die Durchführung dieses Übereinkommens entstehen, mit Ausnahme der Ausgaben, die vom Betrieb des Zollinformationssystems zum Zweck der Anwendung der Zoll- und Agrarregelung der Gemeinschaft nicht abzutrennen sind, gehen zu Lasten der Mitgliedstaaten. Der Anteil jeder Vertragspartei bestimmt sich nach Maßgabe des Verhältnisses, das zwischen ihrem Bruttosozialprodukt und der Summe der Bruttosozialprodukte der Mitgliedstaaten für das dem Jahr der Kostenentstehung vorangehende Jahr besteht. Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck "Bruttosozialprodukt" das Bruttosozialprodukt gemäß der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates vom 13. Februar 1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen (1) oder den sie ändernden oder ersetzenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft.

EuroPol-Übereinkommen

TITEL V – RECHTSSTATUS, ORGANISATION UND FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 35 – Haushalt

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben von Europol einschließlich aller Kosten der gemeinsamen Kontrollinstanz und des von ihr errichteten Sekretariats nach Artikel 24 werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt; dem Haushaltsplan wird ein Stellenplan beigefügt. Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Zusammen mit dem Haushaltsplan wird ein fünfjähriger Finanzplan aufgestellt.

(2) Der Haushalt wird durch die Beiträge der Mitgliedstaaten und andere gelegentliche Einnahmen finanziert. Der zu leistende Finanzierungsbeitrag der einzelnen Mitgliedstaaten richtet sich nach dem Anteil ihres Bruttosozialprodukts an der Summe der Bruttosozialprodukte der Mitgliedstaaten in dem Jahr, das dem Jahr vorangeht, in dem die Haushaltsaufstellung erfolgt. Bruttosozialprodukt im Sinne dieses Absatzes ist das Bruttosozialprodukt nach der Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates vom 13. Februar 1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen.

(3) Der Direktor stellt die Entwürfe des Haushaltsplans und des Stellenplans für das folgende Haushaltsjahr bis spätestens 31. März jeden Jahres auf und legt sie nach Prüfung durch den Haushaltsausschuß dem Verwaltungsrat zusammen mit dem Entwurf des fünfjährigen Finanzplans vor.

Wie ist unter den Umständen "Nichtumsetzung der EU-Richtlinie seit 1991" der Sonderbericht aus 9/98 auszulegen?

http://www.eca.eu.int/DE/RS/1998/c_356rs9.pdf
Hier sehr interessant die Antwort der Kommission auf den Seiten 15-17 und die Schlussfolgerung auf Seite 17!

